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Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages 
bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines sei-
ner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasse-
rinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeit-
punkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abge-
ordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, ge-
schützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder 
Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fach-
bereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

Bestimmte Straftaten werden zunehmend auch im Internet und mittels elektronischer Kommuni-
kationsformen begangen. In den vergangenen Jahren ist dabei insbesondere auch das sog. „Cyber-
mobbing“ und „Cyberstalking“ verstärkt in den Fokus der Sicherheitsbehörden und auch der Po-
litik gerückt. Nachstehend sollen Einzelfragen zum Strafmaß einschlägiger Straftatbestände über-
blicksartig dargestellt werden. 

Eine einheitliche Definition des Begriffs „Cybermobbing“ besteht nicht. 

„Nach allgemeinem Sprachverständnis werden unter dem Begriff Handlungsweisen zusammengefasst, die ver-
schiedene Formen der Diffamierung, Belästigung, Bedrängung und Nötigung umfassen und mit Hilfe elektroni-
scher Kommunikationsmittel, insbesondere über das Internet u. a. über Mitteilungsdienste, in Chatrooms, Foren 
und sozialen Netzwerken, ermöglicht werden.“ (vgl. BT-Drs. 19/9534). 

Für den Bereich des „Cybermobbing“ hat die Bundesregierung Forderungen nach härteren Sank-
tionen bzw. der Schaffung neuer Straftatbestände zuletzt aus folgenden Gründen zurückgewie-
sen: 

„Mobbing und Cybermobbing ist aus der Sicht der Bundesregierung ein ernstliches Problem, auf das die Gesell-
schaft entschlossen reagieren muss. Ein eigenständiger Straftatbestand des Cybermobbings würde aber aus Sicht 
der Bundesregierung angesichts der Heterogenität der zu erfassenden Lebenssachverhalte große Probleme aufwer-
fen. Die Lebenssachverhalte sind zu komplex und facettenreich, um sie alle unter einen einzigen eigenständigen 
Straftatbestand des Mobbing bzw. Cybermobbing zu fassen. Die verschiedenen nach aktueller Gesetzeslage in 
Frage kommenden Straftatbestände (u. a. §§ 185, 186, 187, 201a, 238, 240, 241 StGB; bei entsprechend schweren 
Folgen auch § 223 StGB – Körperverletzung) erlauben eine weitaus flexiblere und situationsgerechtere Reaktion 
auf Mobbing – je nach Erscheinungsform und Schwere –, als es ein einzelner Straftatbestand könnte. Deshalb wird 
derzeit kein Handlungsbedarf zur Schaffung weiterer Straftatbestände in Bezug auf Mobbing gesehen“ (vgl. BT-
Drs. 19/6174). 

Das Strafmaß der bei „Cybermobbing“ potenziell in Betracht kommenden Straftatbestände – näm-
lich solchen, die den höchstpersönlichen Lebensbereich von Tatopfern erfahrungsgemäß beson-
ders tangieren – namentlich Beleidigung (§ 185 StGB), Nachstellung (§ 238 StGB), Nötigung (§ 
240 StGB), Bedrohung (§ 241 StGB) und Erpressung (§ 253 StGB), wurde in den vergangenen Jah-
ren nicht erhöht. 
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Aktuelle Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Strafrechts im Hinblick auf eine gesonderte 
Sanktionierung von „Cybermobbing“ gibt es nicht. 

In Bezug auf den Bereich des „Cyberstalking“ sind hingegen erst kürzlich weitreichende Anpas-
sungen der einschlägigen Strafvorschrift in Kraft getreten. Der Straftatbestand der Nachstellung, 
der seinem Wesen nach insbesondere auch Begehungsformen des „Cyberstalkings“ erfasst (vgl. 
Eisele), wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 reformiert. Ziel der Neufassung sei es insbeson-
dere gewesen, einen besseren Schutz vor digitalem Stalking zu gewährleisten und so eine effekti-
vere Bekämpfung von Nachstellungen sowie die bessere Erfassung des „Cyberstalkings“ sicherzu-
stellen (vgl. BR-Drs. 251/21). 

Die erfolgte Anpassung des § 238 StGB begründet dabei keine Erhöhung des Strafmaßes im ei-
gentlichen Sinne, sieht jedoch unter anderem vor, dass die Strafbarkeitsschwelle im Einzelfall 
herabgesetzt wird. So wurde etwa das zuvor oftmals als zu unbestimmt kritisierte Tatbestands-
merkmal eines „beharrlichen“ Nachstellungsverhaltens dahingehend abgeändert, als dass nun-
mehr eine „wiederholte“ Begehung ausreichend ist. Zudem ist nicht länger eine „schwerwie-
gende Beeinträchtigung“ erforderlich. Ausreichend ist nunmehr bereits jede „nicht unerhebli-
che“ (§ 238 Absatz 1 StGB). Ergänzend wurden in den Handlungskatalog des § 238 Absatz 1 StGB 
typische Begehungsformen des „Cyberstalkings“ aufgenommen. Erfasst sind daher nunmehr ins-
besondere auch solche Fälle, in denen der Täter sich durch schlichtes Erraten von Passwörtern, 
durch Einsatz von Hacking-Methoden oder sog. „Stalkingware“ unbefugten Zugang zu Daten des 
Opfers verschafft (vgl. BR-Drs. 251/21). Die Neufassung sieht in ihrem Absatz 2 außerdem eine 
Regelung vor, die die dort zuvor enthaltene Qualifikationsvorschrift in eine Regelung besonders 
schwerer Fälle umgestaltet und ergänzt. Dies soll insbesondere der Rechtssicherheit dienen (vgl. 
ebenda). 
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https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/.  

– Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Anke Domscheit-Berg, Cornelia Möhring, 
Dr. Petra Sitte, weiter Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE., BT-Drs 19/6174, S. 5, abrufbar unter: 
https://dserver.bundestag.de/btd/19/061/1906174.pdf. 

– Eisele, in: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch, 30. Auflage 2019, § 238 StGB, Rn .12 m.w.N. 
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